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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  

der 
OPTIGEM GmbH, Hohenbuschei-Allee 1, 44309 Dortmund 

 

§ 1 Allgemeines 
 
1. Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, auch wenn wir uns bei künfti-

gen Geschäftsabschlüssen nicht ausdrücklich noch einmal darauf berufen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht 
ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend.  
3. Jede Auftragsannahme bedarf unserer schriftlichen Bestätigung. Der Inhalt dieser Bestätigung ist ausschließlich maßgebend. Ab-

weichende und ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Mündlich getroffene Vereinbarungen erhalten durch unsere 
schriftliche Bestätigung Rechtswirksamkeit. 

4. Technische Änderungen gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind zulässig, wenn hierdurch die Verwendungsfähigkeit 
des Produkts für den Kunden nicht unangemessen beeinträchtigt wird. 

 
§ 2 Lieferungen 

 
1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, beziehen sich die vereinbarten Preise auf Lieferungen ex works gemäß den Incoterms in 

ihrer jeweils letzten Fassung. 
2. Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass eine feste Frist oder ein fester Termin ausdrücklich 

vereinbart ist. Stellt der Kunde technische Vorgaben, Daten oder sonstige im Rahmen der Bearbeitung benötigte Komponenten zur 
Verfügung, so beginnen Fristen zur Erbringung unserer Leistungen in jedem Falle erst mit Eingang aller vom Kunden zu stellenden 
Materialien in unserem Betrieb. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde uns notwendige Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen hat. Von der Einhaltung verbindlich vereinbarter Termine und Fristen sind wir entbunden, wenn der Kunde seiner-
seits Vertragspflichten in einem Umfang oder in einer Art und Weise verletzt, unter denen von uns billigerweise die Fortsetzung zur 
Vertragserfüllung notwendige Arbeiten nicht verlangt werden kann. 

3. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. 
4. Fälle höherer Gewalt und sonstige störende Ereignisse, deren Eintritt wir nicht zu vertreten haben, deren Fortdauer wir nicht oder 

nur mit unzumutbaren Anforderungen beeinflussen können und welche die Erbringung unserer Leistungen wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen, wie z. B. Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh-
stoffe oder Hilfsmittel auf den normalerweise hierfür gewählten Verkehrswegen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Arbeits-
kampfmaßnahmen sowie das Ausbleiben oder die Verspätung der uns von unseren Vorlieferanten und Unterauftragnehmern ge-
schuldeten Leistungen, verlängern die Fristen für die von uns geschuldeten Lieferungen und Leistungen in angemessenem Umfang. 
Wir werden den Kunden über den Eintritt dieser Umstände, über ihre voraussichtliche Dauer und den absehbaren Umfang ihrer 
Auswirkungen unverzüglich benachrichtigen. Dauert eine derartige Behinderung unserer Leistungen länger als 3 Monate oder ist 
festzustellen, dass eine derartige Behinderung länger als 3 Monate dauern wird, so haben beide Seiten das Recht, vom Vertrag zu-
rückzutreten, ohne hierdurch zu Schadensersatzleistungen oder sonstigen Kompensationen gegenüber dem Kunden verpflichtet zu 
werden. Vertragliche oder gesetzliche Rücktritts- oder Kündigungsrechte des Kunden werden durch die vorstehenden Regelungen 
nicht berührt. 

5. In jedem Fall eines Lieferverzugs ist uns durch den Kunden eine angemessene Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzen. 
 

§ 3 Rechte Dritter 
 
1. Für eine evtl. Verletzung gewerblicher Schutz-, Urheber- oder Wettbewerbsrechte Dritter durch uns bei Anwendung der vom Kunden 

vorgeschriebenen oder empfohlenen Verfahren, Systeme oder Verfahrensbeschreibungen oder bei Gebrauch solcher Materialien o-
der Komponenten jeglicher Art, die von ihm oder einem von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft worden sind, haftet der Kunde, 
soweit uns nicht Allein-oder Mitverschulden in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zur Last fällt. In diesen Fällen ist der 
Kunde verpflichtet, uns von jeglichen Forderungen oder sonstigen Ansprüchen freizustellen, die Dritte mit der Begründung gegen 
uns geltend machen, dass eines ihrer vorgenannten Rechte durch eine derartige Tätigkeit verletzt wird. 

2. Soweit wir nicht im Auftrag des Kunden bestimmte Produkte oder Komponenten bei von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft 
oder das Auftragsprodukt nach seinen Vorgaben bzw. technischen Vorgaben hergestellt haben bzw. dann, wenn  uns in Fällen der 
Ziff. 1 Eigenverschulden zur Last fällt, gilt folgendes: Wird der Kunde bzw. werden dessen Abnehmer wegen Verletzung von Urheber-
rechten, Warenzeichen, Patenten oder ähnlichen Rechten in Anspruch genommen und ist diese behauptete Rechtsverletzung uns zu-
zurechnen, so sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Das weitere Vorgehen ist mit uns abzustimmen; die Führung evtl. Rechts-
streitigkeiten ist auf unser Verlangen hin uns zu überlassen. Der Kunde bzw. sein Abnehmer hat uns nach besten Möglichkeiten im 
Rahmen der Rechtsverteidigung zu unterstützen. Ersatzansprüche aus derartigen Sachverhalten sind auf die Höhe des Kaufpreises 
der betroffenen Ware begrenzt. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen dieses § 3 gelten nur für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Es ist Sache des 
Kunden, bei Lieferungen in das Ausland zu prüfen, ob dort etwa bestehende Schutzrechte Dritter verletzt werden.  

 
§ 4 Gefahrübergang  

 
1. Die Gefahr geht grundsätzlich mit Ablieferung bzw. Annahme auf den Kunden über. Im Einzelfall kann dem Kunden, insbesondere bei 

Lieferung und Installation spezieller Software, ein angemessener Zeitraum für die Einweisung des Personals sowie eine ausführliche 
und im wesentlich störungsfreie Erprobung eingeräumt werden. 

 
§ 5 Gewährleistung und Haftung 

 
1. Schadensersatzansprüche unseres Kunden - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen, sofern sie nicht durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden oder die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellen. Soweit wir hier-
nach für leicht fahrlässig verursachte Schäden haften, ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den vertragstypischen und vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Auch soweit Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, denen keine besonderen Leitungsaufgaben übertragen 
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sind, einen Schaden grob fahrlässig verursachen, der keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellt, beschränkt sich un-
sere Haftung auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 

 
Insbesondere haften wir nicht für Schäden an gespeicherten Daten und Programmen, die bei ordnungsgemäßer Datensicherung 
nicht angefallen wären. 
Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für Schadensersatzansprüche wegen Fehlens von uns ausdrücklich zugesicherter Ei-
genschaften unserer Leistungen sowie für eine Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.  
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass unabhängig davon, ob er das von uns gelieferte Produkt selbst verwendet oder weiterver-
äußert, allgemeingültige bzw. bekannte Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen bzw. -maßnahmen etc beachtet werden. Soweit 
in diesem Zusammenhang  Unklarheiten bestehen bzw. der Eindruck entstehen kann, dass von uns gegebene Hinweise auf Sicher-
heitsvorkehrungen etc. unzutreffend oder unvollständig sind, hat der Kunde uns schriftlich hierauf hinzuweisen und dann, wenn eine 
Gefahr bzw. ein Schaden nicht ausgeschlossen werden kann, unsere weiteren Informationen abzuwarten. 

2. Soweit wir im Rahmen unseres Geschäftsverkehrs unentgeltlich technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden, geschieht 
dies unter Ausschluss jeder Haftung. 

3. Die vorstehenden Regelungen dieses Paragraphen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 
4. Die von uns gelieferten Produkte sind unverzüglich nach Eintreffen bei dem Kunden sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als geneh-

migt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 10 Werktagen nach Eingang der Ware bzw. wenn der Mangel bei der unverzüglichen, sorg-
fältigen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 5 Tagen nach der Entdeckung des Mangels, die jedoch max. 6 Monate nach Liefe-
rung erfolgen muss, schriftlich bei uns eingegangen ist. Der Lauf dieser Frist für die Untersuchung bzw. Meldung von Mängeln gilt 
auch, wenn gem. § 4 die Versendung auf Anweisung des Kunden zurückgestellt wird; insoweit gilt für den Lauf der vorgenannten 
Fristen der Zeitpunkt der Meldung der Versandbereitschaft.  

5. Für Mängel von Komponenten, die wir nach Vorgaben des Kunden von bestimmten Lieferanten beziehen und daraus resultierende 
Mangelfolgeschäden haften wir nicht. In diesem Fall werden wir unsere uns gegen den jeweiligen Lieferanten zustehenden Mängel-
rechte und Schadensersatzansprüche an unseren Kunden abtreten. 
Bei Mängeln oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft der gelieferten Ware können wir nach unserer Wahl verlangen, dass das 
mangelhafte Produkt zur Umarbeitung oder zum Austausch mit anschließender Rücksendung - für uns kostenpflichtig - an uns ge-
schickt wird oder der Kunde das mangelhafte Produkt bereithält und die Umarbeitung oder der Austausch dort durch uns oder eine 
von uns beauftragte Person vorgenommen wird. Hierauf hat der Kunde einen Anspruch, wenn ihm die Übersendung des schadhaften 
Produkts an uns nicht zuzumuten ist.  

6. Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur nach Maßgabe dieses § 5 zu. Für Reklamationen und Schäden, die sich aus Män-
geln an vom Kunden selbst beigestellten Komponenten ergeben, haften wir nicht.  

7. Die Abtretung von Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüchen durch den Kunden ist unzulässig. 
 

§ 6 Zahlungen 
 
1. Alle Zahlungen sind gem. getroffener Vereinbarung, ohne Abzug, fällig. Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegen-

über unseren Zahlungsansprüchen nur berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten Gegenansprüche unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt worden sind. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % 
über dem jeweiligen Referenzzinssatz zu verlangen. Es bleibt uns unbenommen, einen darüber hinausgehenden Verzugsschaden 
geltend zu machen. 

2. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. 
Sind bereits Kosten und Zinsen angefallen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zu-
letzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalte  

 
1. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller vorbezeichneten Forderungen in unserem Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten des 

Kunden - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen oder ggf. 
Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbe-
haltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 

2. Soweit der von uns an den Kunden zu leistende Vertragsgegenstand , sei es ein einzelnes Produkt, sei es eine Produktmehrheit oder 
eine komplette Systemlösung, insgesamt oder in Teilen schutzfähig im Sinne der in Betracht kommenden Gesetze (z.B. PatentG, Ur-
heberrechtsG, GebrauchsmusterG, GeschmacksmusterG ) ist, übertragen wir mit dem Vertragsgegenstand das auf den jeweiligen 
vertraglichen Umfang beschränkte Recht, ihn vertragsgemäß zu nutzen, zu verwerten oder im Rahmen des üblichen, ordnungsge-
mäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Weitergehende Rechte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer individualvertraglichen 
schriftlichen Vereinbarung.   

 
§ 8 Sonstiges 

 
1. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen des Kunden sowie sonstige Verpflichtungen ist, soweit nicht in diesen Geschäftsbedin-

gungen oder anderweitig eine abweichende Vereinbarung getroffen ist, der Sitz unserer Gesellschaft. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
3. Wir weisen darauf hin, dass wir im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes Daten über unseren Kunden und die Geschäftsbeziehung 

speichern und verarbeiten. 
4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres 

Unternehmens.  
5. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. Die Vertragsparteien werden in diesem Fall die unwirksame bzw. undurchführbare Klausel durch eine solche wirksame 
Klausel ersetzen, die ihr nach Sinn und Zweck möglichst nahe kommt. 

 


